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Gemeinde Wonfurt 
 

Niederschrift über die 
 

 Sitzung des Gemeinderates Wonfurt 

_________________________________________________________ 
 

Sitzungsort: Rathaus Wonfurt 

Sitzungsdatum: Mittwoch, den 14.01.2026 

Beginn: 18:00 Uhr Ende: 21:20 Uhr 

Mitglieder: Anzahl der Mitglieder: 13   

 
Anwesende:  

1. Bürgermeister 

Daniela Lang  

2. Bürgermeister 

Wolfgang Thein  

3. Bürgermeister 

Cäcilie Werner  

Gemeinderatsmitglieder 

Michael Diem  
Karl Hellwig  
Mathias Henneberger  
Almut Jaehrling  
Ingo Klaus  
Gerald Rohé  
Michael Schwarz  
Franz-Josef Selig  
Jonathan Stapf  

Schriftführer 

Markus Hahn  

Gäste 

Ralf Riedelmeier  
Thomé  

 
 
Entschuldigt:  

Gemeinderatsmitglieder 

Martin Markert entschuldigt 
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Tagesordnung: 
 
 11. Bauantrag für die Erdarbeiten zur Herstellung der Baureife in Wonfurt, 

FlNr. 423/2 
  
 12. Bekanntgabe aus nichtöffentlichen Sitzungen 
  
 13. Bekanntmachung und Information - Anfragen der Ratsmitglieder 
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Bürgermeisterin Lang eröffnete die Sitzung und stellte die ordnungsgemäße Ladung und die 
Beschlussfähigkeit fest. 
 
Mit der Änderung der Reihenfolge der Tagesordnungspunkte besteht Einverständis. 
 
 
 

11. Bauantrag für die Erdarbeiten zur Herstellung der Baureife in Wonfurt, FlNr. 
423/2 

 
 
Beschluss: 
Mit dem Bauantrag der Fa. Thomé Kapital GmbH für die Erdarbeiten zur Herstellung der 
Baureife in Wonfurt, Mauerhecke 19, FlNr. 423/2 besteht grundsätzlich Einverständnis. Das 
gemeindliche Einvernehmen wird unter nachfolgenden Bedingungen erteilt, der Bauantrag 
wird zur weiteren Bearbeitung an das Landratsamt Haßberge zurückgegeben. 
 
o Die Böschung im östlichen Bereich wird durch den Eigentümer der FlNr. 423/2 gemäß 

künftigen Bebauungsplan bepflanzt, gepflegt und unterhalten, dies ist dinglich zu sichern. 
o Die Böschung im westlichen Bereich des Grundstücks ist mindestens so weit 

zurückzunehmen, dass der Böschungsfuß einen Abstand von mindestens 1 Meter zur 
Kanalachse einhält.  

o Sollte diese Böschung auf öffentlichem Grund verbleiben, hat die Sicherung und Pflege 
und Unterhaltung der Böschung durch den Grundstückseigentümer von FlNr. 423/2 zu 
erfolgen. Dies ist dinglich zu sichern. 

 
 
Abstimmungsergebnis: 
 

Ja-Stimmen: 11 Anwesend: 12 

Nein-Stimmen 1 Pers. Beteiligt: 0 

 
 
 

12. Bekanntgabe aus nichtöffentlichen Sitzungen 

 
 
 
 

13. Bekanntmachung und Information - Anfragen der Ratsmitglieder 

 
 
 
 
 
 
Der Vorsitzende schloss die Sitzung um 21:20 Uhr. 
 
 
 
Daniela Lang    Markus Hahn 
Erste Bürgermeisterin Schriftführer 
 
Die Niederschrift wird genehmigt: 
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